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Flächenerhebung 1979 

Allgemeine Hinweise 

Aufgrund des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung in der Neufassung vom 21.8.1978 
(BGBl. 1 S. 1509) sind in den Jahren 1979 und 1981, danach alle vier Jahre, in der Zeit von Januar bis 
Mai sämtliche Bodenflächen nach ihrer Nutzungsart zu erfassen. Die neue Flächenerhebung liefert erst-
mals nach dem 2. Weltkrieg für das gesamte Bundesgebiet einheitliche, regional tiefgegliederte Informa-
tionen über die Flächennutzung auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters. In Ergänzung zur jähr-
lichen Bodennutzungshaupterhebung soll die Flächenerhebung vor allem differenziertere Angaben über 
die nichtlandwirtschaftliche Flächennutzung liefern. Die Ergebnisse werden in erster Linie für die Raum-
ordnungs- und Städtebaupolitik des Bundes und der Länder sowie die zunehmenden Bedürfnisse der 
Landschafts- und Verkehrsplanung benötigt. 

Die benötigten Daten wurden in Baden-Württemberg von den staatlichen Vermessungsämtern und den 
Gemeinden mit städtischen Vermessungsdienststellen ermittelt. Dem Erhebungsprogramm liegt der neue 
Nutzungsartenkatalog (Teil 2.1 tatsächliche Nutzung) der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal-
tungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) zugrunde. Soweit möglich wurden die Flä-
chen der Nutzungsarten den vorhandenen Katasterbüchern entnommen. Ansonsten wurden die Nutzungs-
arten in den Flurkarten abgegrenzt und die Flächen der Hauptnutzungsarten mittels Zählgitter, die Ver-
kehrs- und Wasserflächenanteile an den Hauptnutzungsarten aufgrund von Vergleichsberechnungen, ge-
schätzt. Die von den Vermessungsämtern bereitgestellten Ergebnisse für Gemarkungen, in einigen Fällen 
auch für Fluren bzw. Ortsteile, wurden vom Statistischen Landesamt nach dem Gebietsstand vom 1. 
Januar 1979 zu Gemeinde-, Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesergebnissen aufbereitet. 

Begriffsbestimmungen der Nutzungsarten 

1. Gebäude- und Freifläche 

Flächen mit Gebäuden und baulichen Anlagen sowie unbebaute Flächen (Freiflächen), die Zwecken 
der Gebäude untergeordnet sind. Unbebaute Flächen wie Vorgärten, Hausgärten, Spielplätze oder 
Stellplätze gelten gewöhnlich als der Bebauung untergeordnet, wenn sie das 10-fache der bebauten 
Fläche nicht überschreiten. Flächen bis zu 0,2 ha gelten bei obiger Nutzung als der Bebauung unterge-
ordnet. 

z. Betriebsfläche 

Unbebaute Flächen, die vorherrschend gewerblich, industriell oder für Zwecke der Ver- undEntsor-
gung genutzt werden (nur soweit diese Flächen nicht in die Gebäude- und Freiflächen einbezogen 
werden können). Hierzu gehören insbesondere Abbauland (Steinbrüche, Kiesgruben und dgl.), Müll-
deponien, Lager- und Stapelplätze. 

3. Erholungsfläche 
Unbebaute Flächen, die vorherrschend dem Sport, der Erholung oder dazu dienen, wie zum Beispiel 
zoologische oder botanische Gärten und Wildgehege, Tiere oder Pflanzen zu zeigen. 

Fortsetzung auf Seite 4 
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Ergebnisse der Flächenerhebung 1979 
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4. Verkehrsfläche 

Flächen, die dem Straßen-, Schienen- oder Luftverkehr dienen. Hierzu zählen auch Feldwege, sofern 
sie nach allgemeiner Auffassung als "Weg" zu bezeichnen sind. 

Zu den als Straße nachzuweisenden Flächen gehören gewöhnlich auch die Trenn- und Seitenstreifen, 
Brücken, Gräben und Böschungen, Rad- und Gehwege, Parkstreifen und ähnliche Einrichtungen. 

5. Landwirtschaftsfläche 

Flächen, die dem Ackerbau, der Wiesen- und Weidewirtschaft, dem Gartenbau oder dem Weinbau 
dienen. 
Hierzu zählen auch Moor- und Heideflächen sowie Brachflächen, die der Landwirtschaft dienten, aber 
offensichtlich seit längerem nicht mehr genutzt werden. 

6. Waldfläche 

Flächen, die mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind und hauptsächlich forstwirtschaftlich ge-

 

nutzt werden. 
Hierzu gehören auch Gehölze, Waldblößen, Pflanzgärten, Wildasungsflächen und dgl.. 

7. Wasserfläche 

Flächen, die ständig oder zeitweilig mit (Nasser bedeckt sind, gleichgültig, ob das Wasser in natür-
lichen oder künstlichen Betten abfließt oder steht. Hierzu gehören auch Böschungen, Leinpfade und 
dgl.. Nicht einbezogen wird der Bodensee. 

B. Flächen anderer Nutzung 

Flächen, die nicht mit einer der vorgenannten Nutzungsarten bezeichnet werden können. Hierzu ge-
hören insbesondere Übungsgelände (z.B. Truppenübungsplätze), Schutzflächen, historische Anlagen 
(sofern nicht vom Charakter der Anlage her die Zuordnung zur Nutzungsart Gebäude- und Frei-
fläche zutreffender ist), Friedhöfe und das Unland (z.B. Felsen, Steinriegel, stillgelegtes Abbauland). 

9. Gesamtfläche 

Gesamtfläche der Gemarkungen bzw. Ortsteile nach dem Liegenschaftskataster. 

10. Besiedelte Fläche 

Diese Sammelposition ergibt sich aus der Addition folgender Nutzungsarten: 

Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche, Erholungsfläche, Verkehrsfläche, Flächen anderer Nutzung 
abzüglich Unland. Zu letzterer Position zählen vor allem die Friedhöfe und Militärübungsplä[ze. 

Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Vergleiche mit den 
Ergebnissen der jährlichen Bodennutzungshaupterhebung, insbesondere aufgrund abweichender Defi-
nitionen der Einzelpositionen, unterschiedlicher Erhebungsprinzipien (Bodennutzungshaupterhebung 
nach Betriebsprinzip, Flächenerhebung nach Markungsprinzip) und der angewandten verschiedenartigen 
Erhebungsverfahren erheblich beeinträchtigt sind. So weicht, allein bedingt durch das Betriebsprinzip, die 
Wirtschaftsfläche nach der Bodennutzungshaupterhebung in dem Maße von der Gesamtfläche nach der 
Flächenerhebung ab, wie per Saldo die Flächenbewirtschaftung durch die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe über die Verwaltungsgrenzen hinweg erfolgt. Darüber hinaus bestehen zwischen den Begriffs-
paaren "Landwirtschaftsfläche" (Flächenerhebung) und "landwirtschaftlich genutzter Fläche" (Boden-
nutzungshaupterhebung) sowie "Besiedelter Fläche" (Flächenerhebung) und "Siedlungsfläche" (Boden-
nutzungshaupterhebung) auch größere definitorische Unterschiede. Im übrigen wird durch die Flächen-
erhebung 1979 eine neue, eigene statistische Reihe begründet, zu der 1981 und danach erst wieder 1985 
Vergleichsdaten vorliegen werden. 
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